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SCHREIBEN DER ZU BADEN VERSAMMELTEN TAGSATZUNGSGESANDTENDER V

KATH. ORTE AN DEN ABT VON RHEINAU, [ BERNHARDI . VON
FREIBURG]

EA VI 1 , 629 ss sowie AH 50/5

"Mit etwas befrembden Vernemmen wir 3 was massen Ew. Gn. unser Eidtgnossen von

Zürich umb eine Salva Guardia uff den Nothfahl in Jhro Gottshaus zue verlegen

ersuecht 3 dieselbige auch per 100 Mann zu Willfar erklert [ das Ganze ist in

Zusammenhang mit dem Wigoltingerhandel zu sehen ] . Gleich wie dis unsers be-

findens nit ein Salva Guardia , sondern ein starckhe , zumahlen Jhrem Gottshaus

sehr schädliche und E . G. seiner Zeit hoch verantwortliche Guarnison zu er¬

halten 3 auch uns den Cath . Orthen zue sonderem nachthail geraichen wurde.

Darumben wir ein noturfft sein erachtet E . G. durch disen expressum in der

yhl unser Sentiment dahin anzuedeüten 3 dass Sie (dafern die Soldatesca noch

nit würckhlich vorhanden ) unverweylet nacher Zürich insinuieren solte 3 weil

man zu Baden in den Fridens tractaten begriffen und durch JJebersendung diser

Völckheren grosse Alterationen entstehen möchten 3 Sye die bedeüte Salva Guar¬

dia für einmahl und bis auff meheres sich erzeigendte gefahr einer ruptur

hinderhalten wolten ; uff welchen erfolgendten fahl die Concession derselben

danckhnemmig annemmen und es widerumb zue beschulden beflissen sein werden.

Wan . . . dan ye bey Zürich unser suechendte gebür undt billigkheit weder statt

noch platz solte haben mögen undt endtlich es zu einer ruptur khommen müeste 3

underlassen wir nit E . G. tempestive unser erklärung und zu des Gottshauses

Schirm gemachten anstatt bey tag und nacht zu verwahren . Damit Sye Sich nach¬

richtlich uff den ein oldt anderen weg zu regulieren wüssen . Jnmitlest aber

geleben wir annoch der Hoffnung 3 Es werde sich etwan ein gedeylich und fridt-

sames mittel herfürthuen 3 durch welches wir . . . in dem Rhuewesen werden ver-



bliben mögen.

Jn erwartung Eilendter andtworth thuon wir uns . . . woll empfehlen ".
Versehen mit dem Siegel des [ Tagsatzungsgesandten Luzerns ] ,
Oberst Heinrich Fleckenstein,  Ritter , [ Gerichts ] herr

zu Heidegg , Schultheiss und Bannerherr der Stadt Luzern.

Kopie , gleiche Hand wie AH 50/5 - AH 54 , 210- 211 - Blatt 211r leer
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